
Zuständigkeit Strafverfahren
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 Sachliche Zuständigkeit 
 Bezirksgericht (BG) für Strafsachen 
 Einzelrichter (= Berufsrichter) + Bezirksanwalt 

Haftandrohung bis 1 Jahr Freiheitsstrafe= 1 Jahr nicht übersteigende 
Freiheitstrafe oder Geldstrafe
 Landesgericht (LG) für Strafsachen:
 Einzelrichter (= Berufsrichter) + Staatsanwalt 

Haftandrohung über 1 bis 5 Jahre Freiheitsstrafe 

zB Nötigung, gefährliche Drohung, beharrliche Verfolgung,
Geschenkannahme durch Machthaber, grob fahrlässige Beeinträchtigung von
Gläubigerinteressen, bestimmte Umweltdelikte, pornografische Darstellung
Minderjähriger



Zuständigkeit Strafverfahren
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 Sachliche Zuständigkeit 
 Landesgericht (LG) für Strafsachen
 Staatsanwalt, 1 Berufsrichter + 2 Laienrichter (Schöffen) 

Haftandrohung ab 5 bis 10 Jahre Freiheitsstrafe 

zB Amtsmissbrauch, Tötung auf Verlangen, Mitwirkung am Selbstmord,
Tötung eines Kindes bei der Geburt, räuberischer Diebstahl,
Gewaltanwendung eines Wilderers, minderschwerer Raub, geschlechtliche
Nötigung, sexueller Missbrauch einer wehrlosen Person oder von
Unmündigen, Landfriedensbruch



Zuständigkeit Strafverfahren
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 Sachliche Zuständigkeit 
 Landesgericht (LG) für Strafsachen
 Staatsanwalt, 8 Laienrichter (Geschworene) + 3 Berufsrichter 

Haftandrohung mit einer Freiheitsstrafe mit einer Obergrenze von mehr als 
10 Jahren - bis lebenslange Freiheitsstrafe

zB politische Delikte, Zuständigkeiten nach dem Verbotsgesetz, Mord,
Völkermord, Überlieferung an eine ausländische Macht, Hochverrat,
staatsfeindliche Verbindungen, Herabwürdigung des Staates und seiner
Symbole, Angriff auf oberste Staatsorgane, Landesverrat, bewaffnet
Verbindungen, Ansammeln von Kampfmitteln, Störung der Beziehung zum
Ausland



Zuständigkeit Strafverfahren
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 Örtliche Zuständigkeit
Gericht, in dessen Sprengel
- die Straftat ausgeführt wurde oder 
- der Erfolg eingetreten ist oder
- der Wohnsitz des Angeklagten ist oder
- der Ort, an dem der Angeklagte betreten wurde



Instanzenzug Strafverfahren

2-stufiger Instanzenzug
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Grundsätze des Strafverfahrens
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 Unabhängigkeit der Richter
 Richter sind völlig weisungsfrei 
 Sie dürfen nicht ihre Amtes enthoben oder 
 gegen ihren Willen an eine andere Stelle oder 
 in den Ruhestand versetzt werden

 Feste Geschäftsverteilung
 Die Geschäfte müssen unter den Richtern eines Gerichtes im 

Vorhinein verteilt werden            Geschäftsordnung 
 Damit soll verhindert werden, dass durch die Auswahl eines

bestimmten Richters für eine bestimmte Sache auf die Entscheidung
Einfluss genommen wird



Grundsätze des Strafverfahrens
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 Mündlichkeit 
 Das erkennende Gericht darf nicht allein auf Grund der Aktenlage ein 

Urteil fällen 
 Es muss in den meisten Fällen zuvor eine mündliche Verhandlung 

stattfinden, in der alle Umstände erhoben werden, die zur Feststellung 
des Sachverhalts dienen 

 Richter hat die Parteien anzuhören, die Zeugen zu vernehmen, allenfalls 
Urkunden zu verlesen oder Sachverständige zu hören

 Öffentlichkeit
 Jedermann kann einer Gerichtsverhandlung beiwohnen
 Die Öffentlichkeit darf nur aus wichtigen Gründen von der Verhandlung 

ausgeschlossen werden



Grundsätze des Strafverfahrens
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 Anklageprinzip
 Die Anklage im Strafverfahren vertritt (zumeist) der Staatsanwalt 
 Es soll sichergestellt werden, dass der Richter in der Strafsache 

Anklage und Verteidigung hört und somit objektiv entscheiden kann

 Legalitätsprinzip
 Staatsanwalt ist (mit Ausnahmen) zur Verfolgung der Delikte 

verpflichtet, die ihm in seiner amtlichen Stellung bekannt werden

 Materielle Wahrheitsfindung
 Gericht muss von sich aus alles unternehmen, um den Sachverhalt 

aufzuklären



Grundsätze des Strafverfahrens
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 Rechtliches Gehör 
 Prozessparteien haben die Gelegenheit, ihren Standpunkt im Prozess 

darzulegen

 Recht auf Verteidigung
 Angeklagter hat das Recht, sich selbst zu verteidigen 
 Angeklagter hat in jeder Lage des Verfahrens das Recht auf den 

Beistand eines Verteidigers 

 Beschleunigungsgebot
 Verfahrensbeendigung innerhalb angemessener Frist
 Besondere Beschleunigung in Haftsachen



Grundsätze des Strafverfahrens
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Waffengleichheit
 Jeder Verfahrenspartei muss angemessen Gelegenheit geboten werden, ihre 

Sicht der Dinge inklusive alle ihre Beweise zu präsentieren 
 Sachverständiger unabhängig gegenüber Verfahrenspartei und Gericht
 Gericht muss die Möglichkeit haben, andere (weitere) Sachverständige zu 

bestellen

 Ne bis in idem (Verbot wiederholter Strafverfolgung)
 Nach rechtswirksamer Beendigung des Strafverfahrens darf der Angeklagte 

wegen derselben Tat nicht mehr verfolgt werden
Dh er kann nicht 2 Mal wegen der ein und derselben Strafe verurteilt werden 



Grundsätze des Strafverfahrens
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 Unschuldsvermutung
 Angeklagte gilt so lange als unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist 
 Im Zweifel ist er freizusprechen: in dubio pro reo

 Amtswegigkeit (Offizialprinzip)
 Verfolgungspflicht der Strafverfolgungsbehörden 
 Ermittlungspflicht für Kripo und Staatsanwaltschaft
 Aufklärungspflicht für Gericht
Ausnahmen
 Privatanklagedelikte auf Verlangen zu verfolgen
 Ermächtigungsdelikte: Staatsanwaltschaft wird zur Strafverfolgung 

ermächtigt



Grundsätze des Strafverfahrens
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 Freie Beweiswürdigung
 Behörde hat auf Grund der gesammelten Beweismittel nach freier

Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen anzunehmen ist
oder nicht

 Einzelne Beweismittel sind gleichwertig - Behörde muss z.B. das Gutachten
eines Sachverständigen in gleicher Weise beurteilen wie eine Zeugenaussage
Es gibt keine bestimmten Regeln, wie der Richter Beweise würdigen muss

 Verschlechterungsverbot
 Rechtsmittelgericht darf in Erledigung Rechtsmittels die angefochtene 

Entscheidung nicht zum Nachteil des Angeklagten abändern (über ihn keine 
strengere Strafe als jene der ersten Instanz zu verhängen) 

 ABER: Sollte auch die Anklagebehörde ein Rechtsmittel ergriffen haben, kann 
auch eine höhere Strafe verhängt werden



Grundsätze des Strafverfahrens
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 Mitwirkung des Volkes
 Einsatz fachkundiger Laienrichter (Schöffen, Geschworene)

 Faires Verfahren (Art 6 EMRK, Europäische Menschenrechtskonvention)
 Muss im Strafverfahren gewährleistet sein
 Ist eine Vielzahl prozessualer Rechte, durch die die Einhaltung der rechts-

staatlichen Mindestgarantien im Strafprozess gesichert werden sollen
 Ob Verfahren als fair zu beurteilen ist, hängt von der Gesamtbetrachtung ab
 So kann zB trotz Verletzung eines Verfahrensgrundsatzes kein Verstoß

gegen Art 6 EMRK vorliegen, sofern das Verfahren insgesamt als fair
bewertet wird



Grundsätze des Strafverfahrens
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 Faires Verfahren (Art 6 EMRK, Europäische Menschenrechtskonvention)

(1) Jedermann hat Anspruch darauf, daß seine Sache in billiger Weise öffentlich und 
innerhalb einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und 
unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das über zivilrechtliche Ansprüche und 
Verpflichtungen oder über die Stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen strafrechtlichen 
Anklage zu entscheiden hat. Das Urteil muß öffentlich verkündet werden, jedoch kann die 
Presse und die Öffentlichkeit während der gesamten Verhandlung oder eines Teiles derselben 
im Interesse der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einem 
demokratischen Staat ausgeschlossen werden, oder wenn die Interessen von Jugendlichen 
oder der Schutz des Privatlebens der Prozeßparteien es verlangen, oder, und zwar unter 
besonderen Umständen, wenn die öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege 
beeinträchtigen würde, in diesem Fall jedoch nur in dem nach Auffassung des Gerichts 
erforderlichen Umfang.

(2) Bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, daß der wegen einer 
strafbaren Handlung Angeklagte unschuldig ist.



Beweismittel Strafverfahren
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Zeugenvernehmung



Der Sachverständige im 
Strafverfahren



Sachverständiger Strafverfahren
zB Verkehrstechnischer Gutachter im Strafverfahren wegen fahrlässiger 
Körperverletzung aufgrund eines Autounfalls
• Wie war der Bewegungsablauf der unfallbeteiligten Fahrzeuge / Personen bzw. 

Kontaktpartner vor und nach dem Anstoß?
• Welches Fahrzeug war in Bewegung, welches Fahrzeug hat gestanden?
• Wie schnell waren die Unfallbeteiligten?
• War der Unfall vermeidbar?
• War an den Fahrzeugen Fahrlicht, Blinker etc. eingeschaltet?
• Passen Schäden und Kontaktpunkte zueinander (Kompatibilitätsprüfung)?

 Wichtigsten Bestimmungen
§§ 126, 127 StPO

17



Sachverständiger Strafverfahren
 § 125 Strafprozessordnung (StPO)
Im Sinne dieses Gesetzes ist
„Sachverständiger“ eine Person, die auf Grund besonderen 
Fachwissens in der Lage ist, beweiserhebliche Tatsachen festzustellen 
(Befundaufnahme) oder aus diesen rechtsrelevante Schlüsse zu ziehen 
und sie zu begründen (Gutachtenserstattung)

Sachverständige sind nötig, wenn Ermittlungen oder
Beweisaufnahmen Kenntnisse verlangen, an denen es der
Kriminalpolizei, dem Staatsanwalt oder dem Gericht fehlt
zB bei Tod einer Person, Arzt als Sachverständiger heranziehen, um die 
Frage der Todesursache zu klären
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§ 126 Abs. 1 StPO – Bestellung
(1) Sachverständige sind zu bestellen, wenn für Ermittlungen oder für 
Beweisaufnahmen besonderes Fachwissen erforderlich ist, über welches die 
Strafverfolgungsbehörden durch ihre Organe, besondere Einrichtungen oder bei 
ihnen dauernd angestellte Personen nicht verfügen. (…)
 Aufgrund Grundsatz Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist abzuleiten, dass 

grundsätzlich nur ein Sachverständiger heranzuziehen ist
 Zweiter Sachverständiger ist heranzuziehen, wenn der Befund des ersten 

Sachverständigen unbestimmt oder dessen Gutachten widersprüchlich oder 
sonst mangelhaft ist  

„nachträgliches Zweisachverständigenprinzip“ 
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§ 126 Abs. 2 StPO – Bestellung
§ 126 StPO
(2) Als Sachverständige sind vor allem Personen zu bestellen, die in die 
Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste (§ 2 Abs. 1 des 
Bundesgesetzes über die allgemein beeideten und gerichtlichen 
zertifizierten Sachverständigen und Dolmetscher – SDG, BGBl. Nr. 
137/1975) eingetragen sind. Werden andere Personen bestellt, so sind sie 
zuvor über ihre wesentlichen Rechte und Pflichten zu informieren.

grundsätzlich Gerichtssachverständigenliste
 Andere SV, wenn sämtliche der für ein bestimmtes Fachgebiet eingetragenen 

Sachverständigen verhindert (zB Krankheit, Auslandsaufenthalt) oder 
befangen sind oder diesen die erforderliche Sachkunde für die anstehende 
Aufgabe fehlt 

 Nicht auf Inländer beschränkt
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Zertifizierungsverfahren nach SDG für 
Gerichtssachverständige

• Bundesgesetzes über die allgemein beeideten und gerichtlichen 
zertifizierten Sachverständigen und Dolmetscher – SDG

• Durchführung eines gerichtlichen Zertifizierungsverfahren
• Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen
• Positives Ergebnis
• Beeidung 
• Eintragung in die Liste
• Personenzertifizierung befristet auf 5 Jahre
• Auf Antrag Verlängerung möglich – Rezertifizierung auf jeweils 

weitere 5 Jahre
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im Strafverfahren bestellte Sachverständige müssen StPO, SDG und Standesregeln einhalten



https://sdgliste.justiz.gv.at/edikte/sv/svliste.nsf/welcoma?Openform

Suche

 Einfache Suche
 Nach Sprengeln
 Fachgebiete
 Fachgruppen
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Gerichtssachverständigenliste
Die Sachverständigen des Verbandes sind 
in Fachgruppen organisiert 

Gliederung in Fachgebiete zur weiteren 
Detaillierung und leichteren Auffindbarkeit
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§ 126 Abs. 2c u. 3 StPO - Bestellung
(2c) Bei der Wahl von Sachverständigen oder Dolmetschern und der 
Bestimmung des Umfangs ihres Auftrags ist nach den Grundsätzen der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit vorzugehen.

(3) Sachverständige sind von der Staatsanwaltschaft, für gerichtliche 
Ermittlungen oder Beweisaufnahmen (§§ 104, 105) und für das 
Hauptverfahren (§ 210 Abs. 2) jedoch vom Gericht zu bestellen. Werden 
Angehörige des wissenschaftlichen Personals einer Universitätseinheit als 
Sachverständige bestellt, so ist eine Ausfertigung des Auftrags auch dem Leiter 
der Einheit zuzustellen. Dem Beschuldigten ist eine Ausfertigung der Bestellung 
samt einer Information über seine Rechte nach Abs. 5 zuzustellen. Dem 
Beschuldigten ist eine Ausfertigung der Bestellung samt einer Information über 
seine Rechte nach Abs. 5 zuzustellen.
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§ 126 Abs. 2c u. 3 StPO - Bestellung
 Bestellung im Ermittlungsverfahren
In welcher Form die Bestellung eines Sachverständigen durch die StA zu 
erfolgen hat, ist ungeregelt
 Bestellung im Hauptverfahren
Die Bestellung eines Sachverständigen durch das Gericht hat im Hauptverfahren 
durch Beschluss zu erfolgen
Dieser Bestellungsbeschluss ist dem Beschuldigten gem § 126 Abs 3 
zuzustellen 
Wenn aber schon im Ermittlungsverfahren ein Sachverständiger bestellt wurde 
und das Gericht im Hauptverfahren nunmehr den gleichen Sachverständigen 
heranziehen möchte, hat es diesen nicht (erneut) förmlich zu bestellen, sondern 
nur noch „beizuziehen

keine Befangenheit – nächste Folie
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§ 126 Abs. 4 StPO - Befangenheit

(4) Für Sachverständige und Dolmetscher gelten die Befangenheitsgründe des §
47 Abs. 1 sinngemäß. Soweit sie befangen sind oder ihre Sachkunde in Zweifel 
steht, sind sie von der Staatsanwaltschaft, im Fall einer Bestellung durch das 
Gericht von diesem, von Amts wegen oder auf Grund von Einwänden (Abs. 5) 
ihres Amtes zu entheben, bei Vorliegen eines Befangenheitsgrundes gemäß §
47 Abs. 1 Z 1 und 2 bei sonstiger Nichtigkeit. Im Hauptverfahren kann die 
Befangenheit eines Sachverständigen nicht bloß mit der Begründung 
geltend gemacht werden, dass er bereits im Ermittlungsverfahren tätig 
gewesen ist.
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Doppelverwendung des Sachverständigen 

Bestellung von Sachverständigen erfolgt
 Im Ermittlungsverfahren von Staatsanwaltschaft
 Im Hauptverfahren vom Gericht

Die von der Staatsanwaltschaft bestellten Sachverständigen werden vom 
Gericht in der Praxis häufig „automatisch“ in das gerichtliche Hauptverfahren 
übergeleitet

Problematik hinsichtlich Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des 
vom Staatsanwalt für „seine“ Ermittlungs- und Anklagezwecke 
bestellten Sachverständigen
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Doppelverwendung des Sachverständigen 
OGH 12 OS 90/13x hat dazu entschieden, dass die Bestellung des
Sachverständigen im Ermittlungsverfahren und die Übernahme in das
Hauptverfahren grundsätzlich nicht die Unvoreingenommenheit und
Unparteilichkeit des Sachverständigen in Frage stellt

 Bestellung erfolgt unter Einhaltung von Kontrollrechten
 Bestellung von in der Sachverständigenlisten (SDG) eingetragenen

Sachverständigen
 Indizwirkung – erforderliche Fachkenntnis und Objektivität wird als gegeben

erachtet

 Beschuldigter/Angeklagter kann gegen die Bestellung Einwände erheben –
Antrag auf Enthebung nach § 126 Abs. 5 StPO
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Doppelverwendung des Sachverständigen 
Aufgrund OGH-Entscheidung keine grundsätzliche Ablehnung des
Sachverständigen möglich (vgl. 126 Abs. 4 StPO)

Jedoch:
In einem solchen Fall einer beabsichtigten „Übernahme“ des ursprünglich vom
Staatsanwalt herangezogenen Sachverständigen muss das Gericht im Rahmen
einer Einzelfallprüfung eine allfällige Befangenheit dieses
Gerichtssachverständigen prüfen
Liegen Gründe vor, die geeignet sind, die volle Unvoreingenommenheit und 
Unparteilichkeit des Sachverständigen in Zweifel zu ziehen?

Es genügt der bloße Anschein einer Befangenheit
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§ 126 Abs. 4 StPO – Befangenheit (§ 47 StPO)

(4) Für Sachverständige und Dolmetscher gelten die Befangenheitsgründe 
des § 47 Abs. 1 sinngemäß. Soweit sie befangen sind oder ihre Sachkunde in 
Zweifel steht, sind sie von der Staatsanwaltschaft, im Fall einer Bestellung durch 
das Gericht von diesem, von Amts wegen oder auf Grund von Einwänden (Abs. 
5) ihres Amtes zu entheben, bei Vorliegen eines Befangenheitsgrundes gemäß §
47 Abs. 1 Z 1 und 2 bei sonstiger Nichtigkeit. Im Hauptverfahren kann die 
Befangenheit eines Dolmetschers nicht bloß mit der Begründung geltend 
gemacht werden, dass er bereits im Ermittlungsverfahren tätig gewesen ist.
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Befangenheit
 § 47 StPO
(1) Jedes Organ der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft hat sich der 
Ausübung seines Amtes zu enthalten und seine Vertretung zu veranlassen

1. in Verfahren, in denen es selbst oder einer seiner Angehörigen (§ 72 StGB) 
als Beschuldigter, als Privatankläger, als Privatbeteiligter oder als deren 
Vertreter am Verfahren beteiligt ist oder war oder durch die Straftat geschädigt 
worden sein könnte, wobei die durch Ehe begründete Eigenschaft einer Person 
als Angehörige auch dann aufrecht bleibt, wenn die Ehe nicht mehr besteht,

2.  in Verfahren, in denen es als Organ der Kriminalpolizei zuvor Richter oder 
Staatsanwalt, als Staatsanwalt zuvor Richter oder Organ der Kriminalpolizei 
gewesen ist,
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Gilt auch der Sachverständige



Befangenheit
 Befangenheit nach Z 1
 wenn  der Sachverständige selbst 
 oder einer seiner Angehörigen in  das  Strafverfahren  involviert  ist
§ 72 StGB
Unter Angehörigen einer Person sind 
• ihre Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie 
• ihr/e Ehegatt_in oder eingetragener Partner 
• ihre Geschwister des_der Ehegatt_in oder eingetragenen Partners 
• ihre Geschwister und deren Ehegatten oder eingetragene Partner 
• ihre Kinder und Enkel
• ihre Geschwister ihrer Eltern und Großeltern
• ihre Vettern und Basen (Cousin und Cousinen)
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Befangenheit
§ 72 StGB
• Vater oder die Mutter ihres Kindes,
• Wahl- und Pflegeeltern, 
• Wahl- und Pflegekinder, 
• Personen, über die ihnen die Obsorge zusteht oder unter deren Obsorge 

sie stehen
• Lebensgefährten
• Kinder und Enkel des Lebensgefährten
 Auflösung der Lebensgemeinschaft – Beendigung Angehörigenverhältnis
• Jedoch nicht durch Scheidung : auch geschiedene Ehegatten und 

Verpartnerte
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Befangenheit
§ 47 Abs. 1 StPO
2.  in Verfahren, in denen es als Organ der Kriminalpolizei zuvor Richter oder 
Staatsanwalt, als Staatsanwalt zuvor Richter oder Organ der Kriminalpolizei 
gewesen ist,

 Befangenheit nach Z 2
wenn der Sachverständige zuvor als Organ (nicht als Sachverständiger, da dieser 
kein Organ ist) der Kriminalpolizei, als Staatsanwalt oder Richter tätig war
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Befangenheit
3. wenn andere Gründe vorliegen, die geeignet sind, seine volle 
Unvoreingenommenheit und Unparteilichkeit in Zweifel zu ziehen.
 Befangenheit nach Z 3
Es kommt nicht auf das persönliche Befinden bzw die Einschätzung des 
Sachverständigen an, sondern  auf  die  Außenwirkung bei objektiver Betrachtung 
der Umstände des Einzelfalles zB
 Sachverständige hatte bereits gegen Entgelt ein Privatgutachten für einen im 

Strafprozess Privatbeteiligten erstattet 
 Therapeutische Behandlung des (später) Beschuldigten vor dem Strafprozess 

als zB Hausarzt, Krankenhausarzt
 Sachverständiger hat Naheverhältnis zu Zeugen
 Sachverständiger hat persönliche Beziehungen zum Beschuldigten oder zum 

Tatopfer (zB enge Freundschaft; ehemalige Schul- oder Studienkollegen)
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Befangenheit

 Keine Ablehnung erfolgte
zB bei
 Meinungsverschiedenheiten in Fachfragen 
 Besichtigung jenes Gegenstandes vor dem Rechtsstreit, über den im 

Rechtsstreit ein Gutachten abgegeben werden soll
 Rechtliche Beurteilung im Gutachten

 Sachverständige sind von Amts wegen oder auf Grund von Einwänden (Abs. 
5) ihres Amtes zu entheben

 Falls dies nicht passiert, führt Befangenheit zur Nichtigkeit bei Vorliegen von 
Gründen nach Z 1 und Z 2

Bei Vorliegen von Nichtigkeit ist das gesamte Verfahren, im Übrigen auch von 
einem anderen Richter, neu durchzuführen 36



Befangenheit - Ablehnung

 Ablehnung grundsätzlich vor dem Beginn der Beweisaufnahme 
 Sachverständiger hat unaufgefordert und umgehend einen allfälligen 

Befangenheitsgrund 
 in der Hauptverhandlung dem Gericht 
 im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 

anzuzeigen
 Bei Unterlassung und Erklärung als befangen zu einem späteren Zeitpunkt, 

verliert Sachverständige den Anspruch auf alle bislang angefallenen Kosten
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Befangenheit nach Standesregeln

Der Sachverständige hat dem Auftraggeber unverzüglich und in jedem 
Stadium der Gutachterarbeit alle Gründe mitzuteilen, die seine 
 Unabhängigkeit 
 Objektivität und 
 Unparteilichkeit fraglich erscheinen lassen könnten. 
Die Frage einer allfälligen Befangenheit hat der Sachverständige 
 erstmals nach seiner Beauftragung, und zwar auch ohne entsprechenden 

Hinweis des Auftraggebers oder einer Partei oder eines Beteiligten, zu 
prüfen

 Darüber hinaus hat der Sachverständige bei seiner Arbeit jeden Anschein 
einer Befangenheit zu vermeiden zB Geschäftsessen mit einer 
Verfahrenspartei

Hinweis: gilt auch für Nichtmitglieder
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Befangenheit nach Standesregeln
Gründe, die volle Unbefangenheit des Sachverständigen in Zweifel zu 
ziehen, liegen etwa dann vor, wenn der Sachverständige 
 mit einer Partei oder einem Beteiligten verwandtschaftliche 
 engere freundschaftliche oder 
 enge geschäftliche Beziehungen hat 
 mit einer Partei oder einem Beteiligten ein Streit besteht oder bestanden 

hat oder (Feindschaft)
 bereits früher mit der Angelegenheit in irgendeiner Weise befasst war 

(zB als Privatgutachter für eine Partei oder einen Verfahrensbeteiligten)

Vorgehensweise: Übernahme des Auftrages unter Darlegung des
Hinderungsgrundes unverzüglich abzulehnen. In diesem Fall ist ein
allenfalls übersendeter Akt sofort zurückzustellen
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§ 126 Abs. 5 StPO
 §126 Abs. 5 StPO
(5) Im Ermittlungsverfahren hat der Beschuldigte das Recht, binnen 14 Tagen 
ab Zustellung (Abs. 3), Kenntnis eines Befangenheitsgrundes oder Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Sachkunde des Sachverständigen einen Antrag 
auf dessen Enthebung zu stellen, er kann auch die Bestellung im Rahmen 
gerichtlicher Beweisaufnahme verlangen und eine andere, nach den 
Kriterien der Sachkunde (Abs. 2) besser qualifizierte Person zur Bestellung 
vorschlagen. Will die Staatsanwaltschaft dem Begehren auf Umbestellung 
keine Folge geben oder wurde gerichtliche Beweisaufnahme verlangt, so hat sie 
den Antrag unverzüglich samt einer Stellungnahme dem Gericht vorzulegen. 
Wurde der Sachverständige durch das Gericht bestellt, so entscheidet es über 
einen Antrag nach dem ersten Satz mit Beschluss.

.
40

Schutz des Beschuldigten bei insbesondere 
Doppelverwendung des Sachverständigen



§ 127 Abs. 1 StPO
§ 127. (1) Sachverständige und Dolmetscher haben Anspruch auf Gebühren
nach dem Gebührenanspruchsgesetz 1975. Sofern nicht besondere Gründe
entgegen stehen, ist ihnen die Anwesenheit bei Vernehmungen zu gestatten und
im erforderlichen Umfang Akteneinsicht zu gewähren. Sie unterliegen der
Amtsverschwiegenheit.

(2) Sachverständige haben den Befund und das Gutachten nach bestem Wissen
und Gewissen und nach den Regeln ihrer Wissenschaft oder Kunst oder ihres
Gewerbes abzugeben. Sie haben Ladungen der Staatsanwaltschaft und des
Gerichts zu befolgen und bei Verhandlungen, Vernehmungen und
Tatrekonstruktionen Fragen zu beantworten.
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Gebührenwarnung

Gebührenwarnung nach Standesregeln
Bei drohender Unverhältnismäßigkeit der zu erwartenden
Sachverständigengebühren (des Honorars) zum Wert des
Streitgegenstandes (oder zum Wert des vom Auftraggeber verfolgten
Interesses) oder zur Höhe eines allfälligen Kostenvorschusses trifft den
Sachverständigen eine Warn- und Aufklärungspflicht gegenüber dem
Auftraggeber und/oder den zur Gebührentragung verpflichteten Parteien
Hinweis: Anwendung des Gebührenanspruchsgesetzes
Sofern die tatsächlich entstehende Gebühr überschritten wird – besteht
Warnpflicht
 EUR 2.000 im Verfahren vor dem Bezirksgericht
 EUR 4.000 im Verfahren vor dem Landesgericht

Bekanntgabe der zu erwartenden Gebühr
42



§ 127 Abs. 1 StPO
 Amtsverschwiegenheit
 Gilt auch für Hilfskräfte des Sachverständigen
 Kann Strafbarkeit nach § 121 Abs. 3 StGB (Geheimnisverrat) begründen
 Dh wenn der Sachverständige ein Geheimnis offenbart oder verwertet, das 

ihm ausschließlich kraft seiner Sachverständigentätigkeit anvertraut worden 
oder zugänglich geworden ist und

 die Offenbarung oder Verwertung des Geheimnisses ist geeignet , ein 
berechtigtes Interesse des Geheimnisträgers zu verletzen 

 Kann auch zum Wegfall seiner Vertrauenswürdigkeit führen
 Entziehung nach SDG – Löschung aus der Liste der 

Gerichtssachverständigen
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§ 127 Abs. 3 StPO

(3) Ist der Befund unbestimmt oder das Gutachten widersprüchlich oder 
sonst mangelhaft oder weichen die Angaben zweier Sachverständiger über 
die von ihnen wahrgenommenen Tatsachen oder die hieraus gezogenen 
Schlüsse erheblich voneinander ab und lassen sich die Bedenken nicht durch 
Befragung beseitigen, so ist ein weiterer Sachverständiger beizuziehen. 
Handelt es sich um eine Begutachtung psychischer Zustände und 
Entwicklungen, so ist in einem solchen Fall das Gutachten eines 
Sachverständigen mit Lehrbefugnis an einer in- oder ausländischen Universität 
einzuholen.
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Unterscheidung
Befund 
• ist  die  Feststellung  von  

streiterheblichen  Tatsachen  
mithilfe  der  Fachkenntnisse  
des  Sachverständigen 

Gutachten
• ist die fachkundige 

Schlussfolgerung aus dem 
Befund,  gegebenenfalls  die  
Wiedergabe  von  Erfahrungs-
sätzen aus dem Fach des 
Sachverständigen
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§ 127 Abs. 3 StPO
 Befund unbestimmt
 unverständlich 
 nicht nachvollziehbar 
 nicht zu entnehmen ist, welche Tatsachen als erwiesen angenommen 

wurden
 Gutachten widersprüchlich
 wenn nicht erkennbar, aus welchen Gründen der Sachverständige zu den 

darin enthaltenen Tatsachen kommt
 Mangelhaft unschlüssig 
 unklar 
 unbegründet
 den Gesetzen der Logik widersprechend
 nicht mit den gesicherten Erkenntnissen der Wissenschaft übereinstimmt
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§ 127 Abs. 3 StPO

 Beseitigung der Mangelhaftigkeit 
 durch Befragung, Sachverständiger  kann auch schriftlich um eine 

Klarstellung oder allenfalls auch Ergänzung seines Gutachtens ersucht 
werde

Wenn dies nicht gelingt                 weiterer Sachverständiger zu bestellen

Bei Vorsätzlicher Falschbegutachtung durch gerichtlich bestellten 
Sachverständigen strafbar nach § 288 StGB

Hinweis: Privatgutachter Strafbarkeit aufgrund Beweismittelfälschung
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§ 127 Abs. 5 StPO – Nichteinhaltung von Fristen

(5) Wenn ein Sachverständiger oder ein Dolmetscher die ihm gesetzte Frist zur 
Erstattung des Befundes oder Gutachtens oder der Übersetzung trotz Mahnung 
wesentlich überschreitet, kann er seines Amtes enthoben werden. Überdies 
kann das Gericht, wenn Sachverständige oder Dolmetscher die Verzögerung 
verschuldet hat, über ihn eine Geldstrafe bis zu 10.000 Euro verhängen.

Hinweis: allenfalls zusätzlich Entziehung nach § 10 SDG- Löschung aus Liste
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Privatgutachter
 In der Hauptverhandlung darf der Privatgutachter neben dem 

Verteidiger Platz nehmen, ihn bei der Fragestellung unterstützen und 
selbst Fragen zu Befund und Gutachten an den 
Gerichtssachverständigen richten

 Verteidiger darf seiner Gegenäußerung zur Anklageschrift (die sich 
auf Befund und Gutachten eines Sachverständigen stützt), eine 
„Stellungnahme samt Schlussfolgerungen“ eines Privatgutachters 
anschließen (§ 222 Abs. 3 StPO)

 Privatgutachten kann Fehler, Lücken und Widersprüche im Befund 
und im gerichtlich bestellten Gutachten aufzuzeigen und dadurch die 
Beweiskraft des Sachverständigengutachtens erschüttern
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Haftung
 Gerichtlich bestellter Sachverständiger
 Zivilrechtliche Haftung
 Deliktische Haftung, weil zwischen Sachverständigen und Geschädigten 

kein Vertragsverhältnis besteht
• Sie haften für Fehler bei der Gutachtenserstellung unmittelbar und 

persönlich und können direkt (zivilrechtlich) von den geschädigten 
Parteien belangt werden

• § § 1299, 1300 ABGB
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Haftung
 Privatgutachter
 Zivilrechtliche Haftung
Aufgrund Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber
Haftung für 
 Prozesskosten, die der Auftraggeber an den Prozessgegner bezahlen musste 
 Prozesskosten, die der Auftraggeber zweckmäßiger Weise zur Durchsetzung 

eines vermeintlichen, auf dem Privatgutachten aufbauenden Anspruchs 
aufgewendet hat

 Beide Strafrechtliche Haftung
§ 288, 289 StGB (Falsche Beweisaussage)
§ 293 StGB (Beweismittelfälschung)
§ 295 StGB (Beweismittelunterdrückung)
§ 121 StGB (Geheimnisverrat)
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Rechte & Pflichten in unterschiedl. Rechtsgebieten
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Recht

Öffentliches Recht
AVG, oÖ BauO

Privatrecht
ABGB, ZPO

Strafrecht
StGB, StPO



Zivilrecht
Zivilprozessrecht



Zivilprozess Beispiel
 X stürzt bei Betreten eines Geschäfts, weil der Boden feucht war und 

bricht sich die Hand 
 X klagt Inhaber des Geschäfts Y auf Schmerzengeld
 Es kommt zum Zivilprozess
 Jedes zivilgerichtliche Verfahren wird aufgrund einer Klage beim 

sachlich und örtlich zuständigen Gericht eingeleitet
 In einem Zivilprozess gibt es einen Kläger (jemand, der einen Anspruch 

oder eine Forderung geltend macht, hier X) und einen Beklagten (das ist 
derjenige, gegen den sich diese Forderung richtet, hier Y) 

 Vor dem ersten Verhandlungstermin erfolgte in der Regel bereits ein 
Schriftsatzaustausch Gericht weiß also schon grundsätzlich Bescheid, 
worum es geht
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Zivilprozess Beispiel

 Die „Vorbereitende Tagsatzung“ dient dazu, beide Parteien 
zusammenzubringen und über Vergleichsmöglichkeiten zu sprechen 

 Falls eine Einigung nicht möglich ist, wird in der Sache verhandelt, dh es 
werden Beweisanträge für den jeweiligen Standpunkt gestellt und das 
Prozessprogramm festgelegt 

 Je nach Sachlage kann es beispielsweise zweckmäßig sein, zunächst ein 
Sachverständigengutachten einzuholen und erst anschließend die 
Parteien und Zeugen einzuvernehmen oder auch umgekehrt

 Hält das Gericht die Streitsache für vollständig erörtert und 
entscheidungsreif, verkündet es das Urteil
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Zivilprozess
• Zivilrecht – auch Privatrecht genannt – regelt die Rechtsverhältnisse 

der Menschen (natürliche Personen) und der juristischen Personen 
(zB GmbH) untereinander 

• Parteien (klagende bzw. beklagte Partei) begegnen einander im 
Zivilverfahren auf gleicher Stufe (im Unterschied zur Verwaltung)

• Zivilprozess ist dann zu führen, wenn privatrechtliche Ansprüche, wie 
zB aus Mietrecht, Eherecht oder Schadenersatzrecht, durchzusetzen 
sind

• Verfahren wird nur auf Antrag bzw. Klage eingeleitet 
• Zivilverfahrensrecht regelt die Tätigkeit der Zivilgerichte bei 

Erledigung bürgerlicher Rechtssachen und anderer zugewiesener 
Angelegenheiten
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Unterscheidung Strafverfahren/Zivilverfahren
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Überblick Verfahrensrecht
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Gert Klösch



Zuständigkeit
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Verfahrensrecht
 Zivilprozessordnung (ZPO) dient der Feststellung von bürgerlich-

rechtlichen Ansprüchen (streitiges Erkenntnisverfahren)
 Außerstreitgesetz (AußStrG), Sonderverfahrensrecht (zB

Grundbuchs- und Firmenbuchgesetz, Mietrechtsgesetz, 
Unterbringungsgesetz

 Exekutionsordnung (EO) ist die Anwendung von staatlicher 
Zwangsgewalt zur Durchsetzung von Ansprüchen, deren Existenz in 
einem streitigen oder außerstreitigen Verfahren festgestellt worden 
ist

 Insolvenzordnung (IO) dient Sicherung und Befriedigung der 
Ansprüche der Gläubiger eines zahlungsunfähigen oder 
überschuldeten Schuldners sowie Sanierungszweck bzw der 
Entschuldung von natürlichen Personen (Privatkonkurs)
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